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Universitäre Weiterbildung an Listenspitälern: Regierungsrat beantragt dem 

Parlament Sonderkredit über 4,96 Mio. Franken  

 

Der Regierungsrat erteilt den Spitälern, die auf der kantonalen Spitalliste aufgeführt sind, 

Leistungsaufträge mit dem zu erbringenden Leistungsspektrum. Diese können zusätzlich die Abgeltung 

von gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) beinhalten – beispielsweise im Bereich der Forschung und 

universitären Lehre. Da im Jahr 2024 die Kosten der GWL für die universitäre Weiterbildung die 

Ausgabenkompetenz des Regierungsrates überschreiten, beantragt dieser dem Kantonsrat, einen 

Sonderkredit in der Höhe von knapp fünf Millionen Franken zu bewilligen.  

 

Zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) zählen versorgungspolitisch sinnvolle ambulante und 

stationäre Leistungen von Spitälern, deren Abgeltung nicht durch Vergütungen der Patientinnen und 

Patienten und der Versicherer gedeckt sind. Als GWL abgegolten werden können auch die 

Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen und die Forschung und 

universitäre Lehre.  

Die im Bereich der Forschung und universitären Lehre von den Listenspitälern erbrachten GWL werden im 

Kanton Luzern durch Staatsbeiträge abgegolten. Unter Forschung und universitärer Lehre ist in erster Linie 

die Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten zu verstehen, welche zu einem bedeutenden Teil 

durch die Spitäler gewährleistet wird. Insbesondere die Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin 

nach Abschluss des Medizinstudiums erfolgt in den Spitälern.  

 

Die effektiven Kosten sind höher als bisher bezahlt wurden 

Die effektiven Kosten für diese Weiterbildungsleistungen der Listenspitäler sind deutlich höher als die 

Beiträge, welche der Kanton in der Vergangenheit bezahlt hat. Deshalb soll eine gestaffelte Erhöhung der 

GWL-Abgeltung im Bereich der universitären Weiterbildung vorgenommen werden. Aus diesem Grund 

werden die Ausgaben für diese GWL im Jahr 2024 den Kompetenzbereich des Regierungsrates 

überschreiten. Daher beantragt er dem Kantonsrat hierfür einen Sonderkredit in der Höhe von 4,96 

Millionen Franken.  
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Strategiereferenz 

Diese Botschaft/Massnahme dient der Umsetzung des folgenden Leitsatzes in der Luzerner 

Kantonsstrategie: 

Luzern steht für Innovation 

 

 

Anhang 

Entwurf Dekret über einen Sonderkredit für die Abgeltung von GWL im Bereich der universitären 

Weiterbildung an Listenspitäler im Jahr 2024 

 

Kontakt 

Dr. Lea Schläpfer 

Leiterin Rechtsdienst im Gesundheits- und Sozialdepartement 

Telefon 041 228 54 66 

(erreichbar am Freitag, 28. Juli 2023 zwischen 10 und 11 Uhr) 
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Universitäre Weiterbildung an Listenspitälern: Regierungsrat beantragt dem Parlament Sonderkredit über 4,96 Mio. Franken 

Titel: Was ist neu? Was ist wichtig? Maximal 100 Zeichen



Der Regierungsrat erteilt den Spitälern, die auf der kantonalen Spitalliste aufgeführt sind, Leistungsaufträge mit dem zu erbringenden Leistungsspektrum. Diese können zusätzlich die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) beinhalten – beispielsweise im Bereich der Forschung und universitären Lehre. Da im Jahr 2024 die Kosten der GWL für die universitäre Weiterbildung die Ausgabenkompetenz des Regierungsrates überschreiten, beantragt dieser dem Kantonsrat, einen Sonderkredit in der Höhe von knapp fünf Millionen Franken zu bewilligen. 

Lead: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer? Wann? Was? Wo? (Warum?)  Maximal 3 wichtige Gedanken. Maximal 5 kurze Hauptsätze. Der Lead muss Facebook-tauglich sein, also eine abgeschlossene Sinneinheit darstellen.



Zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) zählen versorgungspolitisch sinnvolle ambulante und stationäre Leistungen von Spitälern, deren Abgeltung nicht durch Vergütungen der Patientinnen und Patienten und der Versicherer gedeckt sind. Als GWL abgegolten werden können auch die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen und die Forschung und universitäre Lehre. 

Die im Bereich der Forschung und universitären Lehre von den Listenspitälern erbrachten GWL werden im Kanton Luzern durch Staatsbeiträge abgegolten. Unter Forschung und universitärer Lehre ist in erster Linie die Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten zu verstehen, welche zu einem bedeutenden Teil durch die Spitäler gewährleistet wird. Insbesondere die Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin nach Abschluss des Medizinstudiums erfolgt in den Spitälern. 



Die effektiven Kosten sind höher als bisher bezahlt wurden

Die effektiven Kosten für diese Weiterbildungsleistungen der Listenspitäler sind deutlich höher als die Beiträge, welche der Kanton in der Vergangenheit bezahlt hat. Deshalb soll eine gestaffelte Erhöhung der GWL-Abgeltung im Bereich der universitären Weiterbildung vorgenommen werden. Aus diesem Grund werden die Ausgaben für diese GWL im Jahr 2024 den Kompetenzbereich des Regierungsrates überschreiten. Daher beantragt er dem Kantonsrat hierfür einen Sonderkredit in der Höhe von 4,96 Millionen Franken. 

Text: Wichtiges zuerst. Kurze, einfache Sätze. Alltagssprache, kein Fachjargon. Sprachbilder. Aktiv statt Passiv. Verben statt Substantive. Abschnitte mit Zwischentiteln erleichtern die Übersicht. Zuerst die Fakten, dann die Wertungen (Zitate). Im Idealfall ist der Text von hinten her kürzbar, ohne dass die Verständlichkeit leidet.







Strategiereferenz

Bitte nicht Zutreffendes löschen:

Diese Botschaft/Massnahme dient der Umsetzung des folgenden Leitsatzes in der Luzerner Kantonsstrategie:

Luzern steht für Innovation





Anhang

[bookmark: _GoBack]Entwurf Dekret über einen Sonderkredit für die Abgeltung von GWL im Bereich der universitären Weiterbildung an Listenspitäler im Jahr 2024

Bilder immer mit Legende



Kontakt

Dr. Lea Schläpfer

Leiterin Rechtsdienst im Gesundheits- und Sozialdepartement

Telefon 041 228 54 66

(erreichbar am Freitag, 28. Juli 2023 zwischen 10 und 11 Uhr)

Hauptaussage der Mitteilung, Newscharakter

Max. 130 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz) mit Hashtags, die aktuell sind (z.B. #CoronaInfoCH, #KlimaKantonLuzern, #nettonull2050). Im besten Fall inkl. Bild.

 Zielgruppe: Medienschaffende, Politik und interessierte Stakeholder 



Hauptaussage der Mitteilung

Max. 220 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz)

 Zielgruppe:Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern, einfache Sprache, Thema muss «Community-tauglich» sein (Als Geschichte aufbereitet, niederschwellig und den Kanton Luzern als Einheit repräsentierend). Von Vorteil mit BIld
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